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Nr. 101 Verordnung der Oö. Landesregierung, mit der der Laudachsee und die Laudachmoore in den Gemeinden Gmunden und St. Konrad als
Naturschutzgebiet festgestellt werden

Nr. 101
V e r o r d n u n g

der Oö. Landesregierung, mit der der Laudachsee
und die Laudachmoore in den Gemeinden Gmunden

und St. Konrad als Naturschutzgebiet festgestellt
werden

Auf Grund des § 21 des Oö. Natur- und Landschafts-
schutzgesetzes 1995 (Oö. NSchG 1995), LGBl. Nr. 37,
zuletzt geändert durch das Landesgesetz LGBl. Nr.
35/1999, wird verordnet:

§ 1

(1) Der Laudachsee und die Laudachmoore in den
Gemeinden Gmunden und St. Konrad, politischer Bezirk
Gmunden, sind Naturschutzgebiet im Sinn des § 21 
Oö. NSchG 1995.

(2) In der Anlage ist die Grenze des Naturschutzge-
biets durch den Plan im Maßstab 1 : 5.000 dargestellt.

§ 2

Gemäß § 21 Abs. 4 Oö. NSchG 1995 sind folgende
Eingriffe gestattet:

1. die übliche zeitgemäße forstwirtschaftliche Nutzung
des Grundstücks Nr. 207/1, KG. Traunstein, sowie 
der bewaldeten Teile der Grundstücke Nr. 719/1, 
KG. Schlagen, und Nr. 207/4, KG. Traunstein;

2. die übliche landwirtschaftliche Grünlandnutzung auf
dem Grundstück Nr. 719/1, KG. Schlagen, außerhalb
der Niedermoorbereiche;

3. die Mahd der Niedermoorbereiche auf dem Grund-
stück Nr. 719/1, KG. Schlagen, sowie der in das
Schutzgebiet einbezogenen Bereiche des Grund-
stücks Nr. 717, KG. Schlagen, nach dem 15. August
sowie die Beweidung des Grundstücks Nr. 719/1, 
KG. Schlagen, durch einheimische Weidetiere im Ein-
vernehmen mit der Naturschutzbehörde;

4. das Befahren mit Fahrzeugen im Rahmen der erlaub-
ten land- und forstwirtschaftlichen Nutzung;

5. die rechtmäßige Ausübung der Jagd mit Ausnahme
der Errichtung jagdlicher Einrichtungen;

6. die rechtmäßige Ausübung der Fischerei im Sinn des
Oö. Fischereigesetzes;

7. das Betreten durch Grundeigentümer und von diesen
beauftragten Personen;

8. das Betreten für wissenschaftliche Zwecke im Ein-
vernehmen mit der Naturschutzbehörde und dem
Grundeigentümer;

9. das Betreten der nicht abgezäunten Bereiche, aus-
genommen die Grundstücke Nr. 207/4, KG. Traun-
stein, und Nr. 1716, KG. Mühldorf II;

10. Maßnahmen zur Erhaltung des Schutzgebietes, ins-
besondere die Errichtung von Abzäunungen zum
Zweck des Moorschutzes im Einvernehmen mit der
Naturschutzbehörde;

11. Erhaltungsmaßnahmen am bestehenden Wander-
weg im Norden des Grundstücks Nr. 719/1, KG.
Schlagen;

12. Instandhaltungsmaßnahmen sowie die Vergrößerung
der bestehenden Senkgrube auf dem Grundstück 
Nr. 719/1, KG. Schlagen, im notwendigen Ausmaß;

13. die Errichtung einer Kläranlage auf dem Standort der
bestehenden Senkgrube sowie die Verlegung einer
Rohrleitung über das Grundstück Nr. 719/1, KG.
Schlagen, bis zur Laudach im Einvernehmen mit der
Naturschutzbehörde.

§ 3

(1) Diese Verordnung tritt mit Ablauf des Tages ihrer
Kundmachung im Landesgesetzblatt für Oberösterreich
in Kraft. 

(2) Mit Inkrafttreten dieser Verordnung treten die Seen-
Naturschutzgebieteverordnung, LGBl. Nr. 9/1965, in der
Fassung des Landesgesetzes LGBl. Nr. 80/1982 und der
Verordnung LGBl. Nr. 35/2000, hinsichtlich des Laudach-
sees sowie jene Teile der Verordnung, mit der der Traun-
stein als Naturschutzgebiet festgestellt wird, LGBl. Nr.
28/1963, in der Fassung des Landesgesetzes LGBl. Nr.
80/1982 und der Verordnung 35/2000, die vom Geltungs-
bereich dieser Verordnung erfasst sind, außer Kraft. 

Für die Oö. Landesregierung:

Dr. Stöger
Landesrätin

Anlage
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